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- . __ .--._-.---_ .... 

Der Ministerrat hat in der Sitzung am 22.2.1983 den Minister

ratsvortrag betreffend die Unterzeichnung des Protokolls 1983 

über die weitere Verlängerung des Übereinkommens betreffend 

Weizenhandel 1971 antragsgemäß' genehmigt (Punkt 10 des Beschluß
protokolls Nr. 165). 

Die Unterzeichnung des Protokolls wurde bereits am 28.4.1983 

in Washington vorgenommen. 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie beehrt 

sich nunmehr, in der Anlage den Entwurf eines Ministerratsvortrages 

samt Erläuterungen über die Ratifikation des Protokolls sowie die 

Übersetzung ins Deutsche zur gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Zur do. Information darf mitgeteilt werden, daß das Begutachtungs

verfahren eingeleitet und um Stellungnahme bis zum 23.6.1983 ersucht 
• 

wurde. 

Die begutachtenden Stellen wurden darauf hingewiesen, daß allfällige 

Stellungnahmen in 25-facher Ausfertigung de$"Präsidium des National

rates zuzuleiten sind. 

Beilagen 

FOr dIe Richtigkeit 
��r Ausfertigung 

�� 

Wien, am 6. Mai 1983 

Für den Bundesminister: 

W i I 1 e n p a r  t 

, 
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( E n t w � - F \ 

Z:l. 27. 97?/ 11/7/83 

Internationales Wei:;enübereinkommen 1971; 
Protokoll 1983 über die weitere Verlängerune 
des Übereinkommens "betreffend 11'leizenhandel 
1971 samt Präambel zu den Protokollen 1983 
über die weitere Verlängerung des Überein
kommens betreffend We izenhande 1 1971 und 
des ÜbereinkoIll"nenS betre ffend Nahrungsmittel
hilfe 1980, die das Internationale Weizen
übere inkommen bilden; 
�atifikation durch Ö sterreich 

Vo r t r a g  

an den 

M i n i s t e r r a t  

Wien, am 

Das Internationale Weizenübereinkommen 1971 besteht aus zwei 

getrennten Rechtsinstrumenten, dem Übereinkommen betreffend 

Weizenhandel 1971 und dem Übereinkommen betreffend Nahrungs

mittelhilfe 1980, welche durch die Protokolle 1981 verlängert 

wurden und am 30. Juni 1983 auslaufen. 

Da der Abschluß eines neuen internationalen Weizenübereinkommens 

zur Ersetzung des Internationalen Weizenübereinkommens 1971 nicht 

erreicht werden konnte, hat eine Konferenz von Regierungsvertretern 

am 1. Dezember 1982 in London die Texte der Proto�olle 1983 über 

die weitere Verlänge rung des Übereinkommens betreffend Weizen

handel 1971 und des Übereinkommens betreffend Nahrungsmittelhilfe 

1980 um drei v/eitere Jahre bis zum 30. Juni 1986 festgelegt. 

Das Protokoll 1983 über die weitere Verlängerung des Übereinkommens 

betreffend Weizenhandel 1971 wurde von der Bundesregierung in der 

SitzUng des Ministerrates am 22. Februar 1983 genehmigt (Punkt 10 

des Beschl�3protokolls Nr. 165). 

. /. 
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Öste:,reic"h .. "hat cas Protok o J l  Li':)8-r die weitere Vorlängerung 

de s Üb ere inkolT'Jilens bot re ffend Wc izenhande 1 1971 am 

u...'1 te rze lehnet. !)ie 3e:3 ProtoJ:oll wiire n U .. Ylic1l8 h� d em Nat ionalra t 

zur Genehm:.gung vOTzulegen. 

Das Interesse bsteT'reichs an der Ratifikation des Protokolls 
1983 über die weitere Verlängerung des Übereinkommens betre:fend 

Weizenhandel 1971 ist in dem rUnisterratsvortrag vom 11. Februar 1983, 

Z1. 27.972/15-11/7/83 (Genehmigu...'1g durch die Bundesregierung am 

22. Februar 1983, Punkt 10 des Beschlußprotokolls Nr. 165) sowie 

in den beiliegenden Erläuterungen dargelegt. 

Gemäß Artikel 6 des Protokolls ist die Ratifikationsurkunde bis 

zum 30. Ju...'1i 1983 bei der Regierung der Vereinigten Staaten von 

Amerika zu hinterlegen; der Rat kann jedoch eine Fristverlängerung 

für die Hi::1terlegung der Ratifikationsurkunde gewähren. 

Da das Verfahren zu:::, Genehmigung des Protokolls durch den National

rat bis zum 30. Juni 1983 nicht abgeschlossen werden kann, ist 

im Wege der Österreichischen Botschaft in London die Verlängerung 

der genannten Frist durch den Internationalen Weizen rat beantragt 

worden. 

Das Internationale Weizenübereinkommen 1971 wurde vom Nationalrat 

als ein unter Artikel 50 B-VG fallender Staatsvertrag behandelt. 

Durch die Annahme des Protokolls 1983 wird einerseits die Geltungs

dauer des L�ereinkommens verlängert, andererseits werden auch einige 

inhaltliche Bestimmungen des Übereinkommens gebindert. Daraus ergibt 

s ich die Notwendigkeit der gleichartigen Behandlung des Protokolls 

und des Übereinkommens. 

Das Protokoll 1983 über die weitere Verlängerung des Übereinkommens 

betreffend Weizenhandel 1971 ist ein gesetzändernder und gesetzes

ergänzender Staatsvertrag und bedarf daher der Genehmigung des 

Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 1 B-VG. Es hatmcht politischen 

Charakter und enthält keine verfassungsändernden oder'/verfassungs

ergänzenden Bestimmungen. Alle seine Bestimmungen sind zur unmittel

baren Anwendung im österreichischen Hechtsbereich ausreichend deter

:niniert, sodaB eine 3c3chluSfassu..'1g des Nationalrates gemäß Artikel 50 
Absatz 2 B-VG nicht e r forde rlich iGt. 

. /. 
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Der englische, franzijsische, russische UJld spanische Worlaut 

dieses Protokolls i3t in gleicher Weise authentisch. Ent

sprechend der von den zum Abschluß von Staatsverträgen nach der 

österreichischen BQ�desverfassung berufenen Organen akzeptierten 

Praxis wird lediglich der authentische englische Text zur Gc

nehmigQ�g vorgelegt; außerdem liegt dessen Übersetzung in die 

deutsche Sprache bei. Aus verwaltungsoKonomischen Gründen wird 

der authentische englische Text nur fünffach vorgelegt und kann 

jederzeit beim protokollführenden Beamten eingesehen werden. 

Ich stelle hiemit im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, dem 

Bundesminister für A uswärtige Angelegenheiten und dem Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft den 

A n t r a g, 

die Bundesregierung wolle 

1. die Erläuterungen zum Protokoll 1983 über die weitere Verlängerung 

des Übereinkommens betreffend Weizenhandel 1971 sowie dessen 

Übersetzung ins Deutsche genehmigen; 

2. dieses Protokoll unter Anschluß der Übersetzung ins Deutsche 

sowie der Erläuterungen dem Nationalrat zur Genehmigung gemäß 

Artikel 50 Absatz 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes zuleiten; 

3 .  nach erfolgter Genehmigung dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, 

dieses Protokoll zu ratifizieren. 
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nrotokoll 1983 über die vfei tere Verliingerung des Übereinkommens 
betreffend Weizenhandel 1971 samt Präambel zu den Protokollen 
1983 über die weitere Verl�ngerunp; des Übereinkommens betreffend 
','Je i zenhandel 1971 und des Ubereinkommens betreffend Nahrungsmi ttel
hilfe 1980, die das Internationale i'leizenUbereinkommen 1971 bilden. 

Problem: 

Das Übereinkommen betreffend Vreizenhandel 1971 soll 

a) die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

".re 1 u"ei ten Vleizenprobleme fördern, 

b) die Au s",e i tung des internationalen Handels mi t \veizen 

und vTeizenmehl fördern und einen möglichst freien Handels

verkehr sichern, 

c) sOvIei t ""ie möglich zur Stabili tät des internationalen Weizen

marktes beitragen. 

Problemlösun�: 

Da bei der UN-1tleizenkonferenz 1971 keine Einigung in der Frage 

der 1'!eizenpreise erzielt werden konnte, ist das bei dieser 

Konferenz angenommene Übereinkommen betreffend Weizenhandel 1971 
vorwiegend auf administrative Bestimmungen beschränkt. ,qei ters 

bildet es die Grundlage für spätere Verhandlungen über ein ,.rer

tragsinstrurnent, das auch Bestimmungen über Preise sowie materielle 

Rechte und Pflichten der r .. u tglieder enthalten soll. Dieses Uberein

lcommen ,rurde bisher durch sieben Protokolle verlängert. Durch die 

rer:enständliche Regierungsvorlage soll nunmehr das Protokoll über 

die weitere Verlängerung des Übereinkommens angenommen werden. 

/\1 ternattven: Keine. 

Kosten: 

Die ftnanziellen Belastunp;en im Rahmen der österreichischen Bei

trap:sleistungen werden voraussichtlich die Höhe des derzeitigen 

Beitra?es von L 390,-- (Kassenwertumrechnung derzeit ca. 

S 10.725,--) nicht wesentlich übersteigen. 
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(Übersetzilllg) 

PROTOKOLLE 1983 ÜBER DIE WEITERE VERLÄNGERUNG DES ÜBER

EINKOMMENS BETREFFEND WETZENHANDEL 1971 UND DES ÜJ3ER

EINKOMMENS BETREFFEND NAHRUNGSMIT'rELHILPE 1980, DIE DAS 

IN�'ER NA'rIONALE WEIZENüBlmEINKoMMEN 1971 BILDEN 

P ]{ Ä A M TI E L 

Die Konferenz zur Festlegilllg uer Texte· der Protokolle 1983 

über die weitere Verlängerung des Übereinkommens betreffend 

Weizenhandel 1971 illld �s Übereinkommens betreffend Na�rilllgs

mi ttelhilfe 1980, die das Internationale Wei zen-Überein

kommen 1971 bilden, HAT 

IN DER ERWÄGUNG, daß das Internationale Weizen-Überein

kommen seit 1949 aus verschiedenen Anlässen revidiert, er

neuert oder verlängert worden ist, 

IN DER ERWÄGUNG, daß das Internationale Weizen-Überein

kommen 1971, das zwei voneinander getrennte Rechtsinstrumente 

enthält, - nämlich das Übereinkommen betreffend Weizenhandel 

1971 und das Übereinkommen betreffend Nahrungsmittelhilfe 

1980, die mit Protokoll im Jahre 1981 verlängert worden sind, -

am 30. Juni 1983 auslaufen wird, 

die Texte der Protokolle 1983 über die weitere Verlängerung 

des Übereinkommens betreffend Weizenhandel 1971 illld des 

Übereinkommens betreffend Nahrungsmittelhilfe 1980 FESTGELEGT. 
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PROTOKOLL 1983 UBlDh DIE \'1::;1 TImE VKRLÄNGEHUNG DES ÜI3EREIN

KOMMENSBErl'REFF}�D \'lEI ZENHANDEL 1971 

Die Regierungen, die VertraßDparteien dieses Protokolls 

sind, haben 

IN DER ERWÄGUNG, daß das Übereinkommen betreffend Weizen

handel 1971 (im folgerrlen als "Übereinkommen" bezeichnet) 

des Internationalen Weizen-Übereinkommens 1971, das mit 

Protokoll im Jahre 1981 weiter verlängert worden i st, am 

3 0. Juni 1983 abläuft, 

FOLGENDES VEREINBART: 

Artikel 1 

Verlängerung, Ablauf und Beendigung des "Übereinkommens 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 2 dieses 

Protokolls bleibt das Übereinkommen lSWischen den Ver

tragsparteien dieses Protokol l s  bis zum 30. Juni 1986 

in Kraft. Soll te jedoch ein neues internationales Über

einkommen über Vleizen vor dem 30. Juni 1986 in Kraft 
treten, so bleibt dieses Protokoll nur bis zum Tag des 

Inkrafttreten s des neuen Übereinkommens in Kraft. 

Artikel 2 

Nicht anwendbare Bestimmungen des Über

einkommens 

Die folgenden Bestimmungen des Übereinkommens gelten mit 

Wirkung vom 1. Juli 1983 als nicht anwendbar: 
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a ) Absatz 4 des Artikels 19; 
b ) A rt i kel 22 bis einschließlich 26; 

c ) Absatz 1 des Artikels 27; 

d) A rt i kel 29 bis einschließlich 31. 

Artikel 3 

Beg r iffsbest immungen 

Ein Hinweis in diesem Protokoll auf eine "Regierung" oder auf 

" Regi erungen" bedeutet auch einen Hinweis auf die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft ( im folgenden als "Gemeinschaft" be

zeichnet ) . In Übereinst immung damit bedeutet jeder Hinweis 

in diesem Protokoll auf "Unterzeichnung" oder die "Hinter-

legung von Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsur

kunden" oder "eine Beitrittsurkunde" oder "eine Erklärung 

über die vorläufige Anwendung" durch eine Regierung im Falle 

der Gemeinschaft auch Unter zeichnung oder Erklärung über 

die vorläufige Anwendung im Namen der Gemeinschaft durch 

deren zuständige Behörde; die Hinterlegung der Urkunde be

deutet die gemäß den institutIDnellen Verfahren der Gemein

schaft für einen internationalen Vertragsabschluß erforder

liche Hinterlegung. 

Artikel 4 

FiJlanzt:r�en 

Der erste Beitrag eines Ausfuhr- oder Einfuhr-Mitgliedes, 

das diesem Protokoll gemäß Artikel 7 Absatz 1 lit. b beitritt, 

wird vom Rat auf der Grundlage der diesem Land zuzuteilenden 

Stimmenzahl und des für das laufende Erntejahr verbleibenden 

Zeitabschnitte.s festgeset zt , ohne jedoch die für das laufende 

Ernte jahr für die anderen Ausfuhr- und Einfuhr-Mitglieder 

festgesetzten Beiträge zu ändern. 
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Artikel 5 

Unterzeichnung 

Dieses Protokoll li egt vom 4.  April 1983 bis einschließlich 

10. Mai 1983 in Washington zar Unterzeichnung auf, und 

zwar für die Regierungen von ländern, die Vertragsparteien 

des mit Protokoll 1981 weiter verlängerten Übereinkommens 

sind oder.am 1. Dezember 1982 als vorläufige Vertrags

parteien des mit Protokoll 1981 weiter verlängerten Über

einkommens betrachtet werden oder die Mitglieder der Ver

einten Nationen, ihrer SpezIalorganisationen oder der Inter

nationalen Atomenergiebehörde und in der Anlage A oder B des 

Übereinkommens angeführt sind. 

Artikel 6 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 

Dieses Prot okoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Ge

nehmigung durch jede unterzeichnende Regierung nach Maßgabe 

ihrer verfassungsrechtlichen und institU10nellen Verfahren. 

Die Ratifikations, Annahme- oder Genehmigungsurkunden sind 

bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bis 

spätestens 30. Juni 1983 zu hinterlegen; jedoch kann der 

Rat einer unterzeichnenden Regierung, die ihre Ratifikations-, 

Annahme- oder Genehmigungsurkunde nicht bis zu diesem Zeitpunkt 

hinterlegt hat, eine oder mehrere Fristverlängerungen gewähren. 

Artikel 7 

Beitritt 

1) Dieses Protokoll I iegt zum Bei tri t t auf: 

a ) bis zum 30. Juni 1983 für die Regierung jedes zu diesem 

Zeitpunkt in der Anlage A oder B zum Übereinkommen an

geführten l'H tglieds; '18r Rat kann jedoch einer Regierung, 

die ihre Urkunde bi:� ��'-l diesem Zeitpunkt nicht hinter-
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legt hat, eine od er m ehrere Fri s tverlängerungen ge

währen; und 

b ) nach dem 30. Juni 1983 für die Regierung jedes Mit-

gliedes d er Vereinten Nationen, ihrer Spezialorganis ationen 

oder der I nternationalen Atomenergiebehörde zu Bedin

gungen, die der Rat mit mindes tens zwei Dritteln der 

von Ausfuhr-Mitgliedern und mit zwei D ritteln der von 

Einfuhr-Mitgliedern abgegebenen Stimmen für angemes sen 

hält. 

2 )  Der Beitritt erfolgt durch Hint erlegung einer Beitritts

urkunde bei der Regierung der Vereini gten Staaten von 

Amerika. 

3) Wird zwecks Durchführung des Übereinkommens und dieses 

Protokolls auf Mitglieder Bezug genommen· , die in der 

A nlage A oder B zum Übereinkommen angeführt sind, so 

gilt jedes Mitglied, des s en Regierung dem Übereinkommen 

wnter den vom Rat vorgeschriebenen Bedingungen oder 

diesem Protokoll gemäß Absatz 1 lit. b dieses Artikels 

beigetreten is t, als in der entsprechenden Anlage an

geführt. 

Artikel 8 

Vorläufige Anwendung 

Jede unterzeichnende Regierung kann bei der Regierung der· 

Vereinigten Staaten von Amerika eine Erklärung üher die 

vorläufige Anwendung dieses Protokolls hinterlegen. Jede 

andere Regierung, welche die Voraussetzungen für die Unter

zeichnung dieses Protokolls erfüllt oder deren Beitrit tser

suchen \Um Rat genehm i gt wird, kann ebenfalls bei der Regierung 

der Vereinigt en Staaten von Amerika ei.ne Erklärung über die 

vor läufige Anwendung hinterlegen. Jede Regierung, die eine 

Rolche Erklärung hinterler:t, wendet dieses Protoko.ll vor

läufig an und wjrd als vorl äufi ge Vertragspartei desselben 

angesehen. 
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Artikel 9 

Inkraftt reten 

1) Dieses Protokoll tritt am 1. Juli 1983 in Kraft, wenn 

am 30. Juni 1983 Reg i e rungen, die Ausfuhr-Mitglieder, 

die über wenigstens 60 Pro � e nt der in Anlage A ange

gebenen Stimmen verfügen , und Einfuhr-Mitglieder, die 

über wenigst e ns 50 Prozent der in Anlage Bangegebenen 

Stimmen verfügen, vertreten oder die über diese St.immen 

am 30. Juni 19ß3 verfUgt hätten, wenn sie zu diesem 

Zeitpunkt Vertragsparteien zum Übereinkommen gewesen 

wären, Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunden oder Erklärungen über die vorläufige 

Anwendung gemäß den Artikeln 6, 7 und ·8 dieses Protokolls 

hinterlegt haben. 

2)  Tritt dieses Protokoll nicht gemäß Absatz 1 dieses 

Artikels in Kraf t , so können die Regierungen, die die 

Ratifikatiofls-, Annahme-, Genehmi gungs - oder Beitritts

urkunden oder Erklärungen über die vorläufige Anwendung 

hinterlegt haben, in gegense itigem Einvernehmen be

schließen, daß es zwischen den Regierungen in Kraft 

treten soll, die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs

oder Beitrittsurkunden oder Erklärungen über die vor

läufige Anwendung hinterlegt haben. 

Artikel 10 

Notifikation durch die Depositarregierung 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika als 

Depositarregierung notifiziert allen unterzeichnenden 

und beitretenden Regierungen j ede Unterzeichnung, 

Ratifikation, Annahme, Genehmigung, jede vorläufige 

Anwend ung dieses Protokolls und jeden Beitritt zu 

diesem sowie jede gemäß Artikel 27 des Übereinkommens 

e i ngegangen e �rot i fi kat.1 on un d Mitte i 1 unp; und .iede f;emäß 

A rtikel 28 dC0 Überejnkornrrw!ls eingegangene I·;rkH.irung unu 

Notifikat lon . 
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AnJage 11 

Beglaubigte Kopie des Protokolls 

Die Depositarrep;ierung übermtttelt so bald wie möglich nach 

dem Inkrafttreten dieses l'rotokolls eine beglau bigt e Ab-

schrift dieses rrotokolls in englischer, französi scher , 

russischer und spanis cher Sprache dem Generalsekretär der 

Vereinten Nationen zur Registrierung gemäß Artikel 102 der 

Satzung der Vereinten Nationen. Jede Änderung dieses Protokolls 

wird in gleicher Weise mitgetei lt . 

Anl age 12 

Verhältnis der PrRam bel zum Protokoll 

Die Präambel der Protokolle 1983 Uber die weitere Verlänge

rung des Übereinkommens betreffend Weizenhandel 1971"und 

des Übereinkommens betreffend Nahrungsmittelhilfe 1980, die 

das Internationale WeizenUbereinkommen 1971 bilden, i st 

Bestandteil dieses Protokolls. 

ZU URKUND DESSEN haben di8 von ihren Regierungen oder Be

hörden h iezu gehörig bevollmächti gten Unterzeichneten dieses 

Protokoll an dem jeweils neben i hren Unterschriften ver

merkten Tag unterzeichnet. 

Der englis che, französische, ru s sis che und spanische Wort

laut dieses Protokolls ist in gleicher Weise authentisch. 

Die Urschriften werd en bei der Regi erung " der Verein igten 

Staaten von Amerika hinterlegt ; di ese übermi ttelt jeder Ver

tragspartei , die daß Protokoll unterzei chnet oder ihm bei 

tritt, sowie dem Exekutivsekretär des Rates beglaubigte Ab

schriften. 
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Ti: P r. i\ u 'T' Ti: P U 1\T r: J� l'T 

Des In-ternatjnnale 1'Teizenübereinkornmen 1971, d�.S einersei ts 

das ffherei.nk0m.mpn betreffeYld T!Tej7.enh�ndel 1971, nndererspt TS 

d?s Pherl"> 1 nk0rnmen hetreffend N2hrun{'"sml tt:elhl1.fe 1980 enth:-;l -j-., 

dip durch eine p:eme.:i.nsame Präambel v erbunden sind, Uiuft mn 

3(). ,Tunl 1983 ab und soll durch die Protokolle 1983 um drei 

\flei tere ,Jahre bis 7.um 30. Juni 1986 verlängert "Terden. Die 

Texte dieser Protokol le wurden am 1. Dezember 1982 von einf'r 

Konferenz von Rep;jer1Jnp;svertretern in London festgelegt . 

Österreich gehört dpm Pbereinkommen betreffend Nah runp;smittpJ

hilfe 1980 (B0Bl.Nr.421!1980) nn, ",elch es das Überei nkommen he

treffend Nahrungsmittelhilfe 1971 ersetzt hat und durch deS 

Proto�:oll 1Q8'" r:>rstmals verlängert worden ist. Die neuerlü�,,",1!> 

Ver1.'i."'gf'r1.Jn.g hi. l. det den Gegenstan d einer gesonderten RegierlJnfS

vor1 8 g :�. 

Österreich gehört dem Hbereinkommen betreffend ,qeizenhandel 1971 

(BGRl.Nr.341/1972) an. Die weitere VerlijngerunR soll in p,leich er 

1'Teise wie berei ts anl�81ich. der ersten, 7.",ei ten , dri tten, viert�Y', 

fünften und sechsten Verlängerung dieses Übereinkommens in den 

Ja�ren 1974, 1975. 1976, 1978, 1979 und 1981 erfolgen. 

Das Internationale VTeizenUberei.nkommen 1971 wurde vom Natio""al

r�t als ein unter Artikel 50 B- va fallender S taa.tsvertrag be

handelt. Durch die Annahme des Protokolls 1983 Uber die weitere 

Verlän gerung des Ü bereinkommens betreffend '�eizenhandel 1971 

( im folgenden "Übereinl<ommen" genannt ) wird einersei ts die 

Geltungsda.uer des f'rbereinkommens verlänr:ert , andererseits ",erden 

auch einiee inhal tliche Bp.�timmungen des i"i bereinkommens l"e8ndert . 

Daraus ergibt sich dte No"bt/endip:kei t dfJr glei charti p:en Beha"1dlunrr 

des Protokolls unn des Hbereinkommers . 

na� Drotokol1 1q8� Uher die "rei tp.!"e Ve:rl�ngen.me: des Überel1")

kommens ist ein ßeset��"" dernder u'1d p;esetzeserg�nzender St�.!3b;ver

trag und beda.rf daher der Genehnü{""1Jnr dps Na.tionalrates p'em�n. 
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_ß_rtikel 5(' Ab�at7 1 n-VG. Es hat nicht 1)01), tischen C"harl?,kter 1mn 

p.l'i:h�l + kRi lle verf�!'js:lnp'sändernden oder 'lerfa�s1Jnr:f,err:äf17.enrlr>'1 

Besti.mmunf'"en. "lJr: �ei n e BestimmungeY'! sinr'! 7.ur 1Jn.mi+tel'J:)�rp',: A\n
",'eYJdun,r im ösi:erreichi selten Pech tsbereicn ausretche'10 de term i l�j_ ert'1 

sOdaß ei r e 'Reschlurfassunp; des �!8 tlonalra tes ["em<iP. jI,rtlkel r:;0, 
Absat7 2 R-VG nicht erforderli ch i s t . 

Das 1nteresse Öst erreichs a'1 einer UYJ.ter7eichnunp: und Patifikatjoj 

des Drotokoll� 1987; 1i�er di e ',Tei. tere Verlänrrerunc: des Üherel n

kommens err;i ht si cI; einers ei ts �l1S der anGestrebten Stabill t� t der 

''!ei. 7.enmärkte und ::'lY'!,derersej ts aus außenpoli tischen FMr1:ir;tmger,. 

Österreich hat sich - �Tie auch die anderen ",estlichen Industrie

länder - in verschiedenen internationalen Orr;anisationen grundsätz

lich i'Ur den Abschlnß von Grundstoffabkommen ausf,esprochen 'lJ,'1d deYJ 

entsPrechenden Resolutionen der Konferenz der Vereinten Na tioneY'! 

fUr Handel und Enb!ricklung zugestimmt. Die Unterzeichnunr; und Pati

fikation des Protokolls 1983 liber die ",ei tere VerUingerunp: des 

Übereinkommens durch Österreich ist somi t auch ein Akt der Solidari

tät p,er:enUber der i ll ternational en (jerneinschaft. 

Die finanziellen J\u f\.lendungen im Rahmen der österreichische'1 'Rei

tragsleistune werden voraussichtlich die Höhe des derzeitirren Mft

gliedsbei trap:es von f- 390,-- (Kassenwertumrechnung der7f.ü t CA. 

S 10.725,--) nicht "I,e sentl ich übersteigen. 

Das "o�rtegend auf administrative Bestimmungen beschrl!nkte HberetnkomJTlen 

ent:hält keine Preisvorschriften und auch keine RestimmuTIf"en 

über materi el l e Rechte und Pflich ten der Mi,tr;lieder. Es bildet 

jedoch die Grundlap:e fUr Verhandlungen Uber ein Vertragsinstrument, 

das aue:''} BestimmunGen über Preise sowie tiber Rechte und Pflichten 

der ru tglieder enthalten soll. 

Der Internationale Weizenrat Ubt alle Funktionen, die zur 'Ver

wal tung und An'l.',endung des Übereipkommens erforderlich sind, aus. 

Die r,H tglieder des Üb ereinkommens erkennen die Beschlüsse des 

','Jei zenrates als biYJdend an. Die Gesamthei t der Aus- Und Rinfuhr

ni tr;lierler hat im \'Telzenrat ,le 1000 Stimmen. nsterreich verfU.pt 

im Internationalen ',ITei zenra t liber eine Stimme. 
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Die DcstlmrGunp:en des Drotokolls 1983 stimmen inhaltlich mit dF.!n 

) " 'h .L." "R t" d nh " k  " 
tl" 1 po .e1 c. ,.er 1.,1 gen ,·AS . , mMunp:en es ereln Ommp.n� 1m wesel1 1 C.1pn 

Uberei1".. Pinzelne i.m [Irtikel 2 d es Protokolls �i ti. ertF.! Restimmunpen 

des Tfbere:inkommens hetreffel"d U'1terzeichnunp, Rat:i.ftkation, P,pitritt 

und derrleiche�f sl'1d �b 1. Juli 1983 nicht mehr �n",endbar. 

Artikel 5 des Drotokolls 1983 si eh t dessen Unter?:eichnun{! ;'fl der 

7eit vom 4. April bis 10. Mai 1983 vor. Ö sterreich hat das 

gegenständliche Pro tokoll am unter?eichnet. 

Das Protokoll "tlird unter den im Artikel 9 genannten Bedinr;unp-en 

am 1. Juli 1983 in Kraft treten. Der Rat kann f:'iner unterzeichneY1de"1 

Regierung, die ihre Hatifikations-, Annahme- oder Genehmi gurp:s

urkunde nicht bis s,,�testens 30. Juni 1983 hinterlegt h�t, eine 

oder mehrere Fri stverlängerungen gew�hren (Artikel 6). Da das 

Verfahren 7ur (;enehmigung des Protokolls durch den Nationalrat 

bis 7nm 30 • .  JuY"i 1Q83 "'!lcht abgeschlossen '.'lerden kann, ist im l'!er:e 

d er österreich ischen Botschaft in London die Verlängerung der 

genanntfn TTist durch de1'l Internationalen 1vei/:enrat beantrap:t ,.,orden. 

Das fTbereif\komm�1'l soll zwischen den Vertragspartelen dieses 

Protokolls bis zum 30. J'.1ni 1986 in Kraft bleiben. Sollte jedoch 

ein neues Internationales Weizenqber,:d '�l{omrnen vor dem 30. lTnni 19�h 

1n Kraft tretp.n, �o bleibt dies es Protokoll nur his zum 'T'ae des 

Inkrafttretens des neuen fjbereinkommens in Kraft (Artikel 1). 

Der englische , fran7ösische, russische und spanische Text dieses 

Protokolls ist in rleicher \'Tei se authentisch. 'Rnt�rechend der V01'l 

den 7:U!'!l !\bschluP von Staatsvertr�r:en nach der österreichisch�n 

'P,undef:verfassu"p; berufenen OrgAnen ak zepti erten Praxis 'ltd.rd ledtr:lich 

der au.thentische engli sche Text zur Genehmigung vorgelegt. 
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